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Der Reichsprotektor
bvast
den 11,Mrz 1942.
in Böhmen und Mähren
Nr.
2/Hauh.4353
Co wirdgebeten, diefes Geschafroseidea and den
Gegensaad bei weiteren Sdreiben anzugeben.
Monten der Cberkajje
Posfparkafienfonto Nr. 9s.S0o uno orolonto
bei der Matonabont fr Nöhaten und ehrea
og.
An den
Rechnungshof des Deutschen Reichs
in Potadam
Waisenstrasse 30-33.
Betriffts Rechnungeprüfung bei den Befehlshabern der Sicherheitspolizei und
der Oränungspolisei in Prag.
Besugt
Sahreiben vom 23.6.1941 Nr.1v G 4496/39.20.
Zu Ihren im oben genannten Schreiben geatellten Fragen nehae ich
wie folgt Stellung:
Der damalige Gend,-Obermeieter,jotzt Bezirksleutnant der Gendarmerie
Schults,hat nicht,wie er seinerzeit angegeben hat,das Fehlen verschiedener
'Gegenstiinde im lause Bondy "festgeatellt",sondern es wurde ihm von dem dama-
ligen Hauemcister der Villa mitgeteilt,dass der frihere Diener und die Zofe
dez Familie Bondy eine Reihe von Sachen fortgeschafft hätten,Ein Bestandsver-
zeichnis stand dem Schulte damals nicht zur Verfügung.
Zu 2.)8
Der Flügel ist seinerzeit aus der Villa Bondy in die Villa Berwch,
die derzeitige Unterkunft der Kraftzahretaffel des Stabes des Befehlchabers
der Ordnungepolizei,überführt vorden,wo er sich heute noch befindet.
In den erwlihnten Kisten haben sich Porsellan-und Silbersschen be-
funden,Ein Teil des Porzellans wird in den Dienstgobäuden des Befehlshabers
der Ordnungspolizei weiterbenutzt,während ein anderer Teil an die NSV abgege-
ben wurde, Das weiter in den Kioten onthaltene Silbergeschirr wird im Offizier-
heim der Ordnungspolizei verwendet.
212 30)
Die Angaben des Polineiinspektors Rübenack,dass sich in den Tresor
in der Villa Bondy 19.c00 tschechische Kronen befunden haben,ist unrichtig.
Nach meinen Ermittlungen waren bei der Üff'nung des Geldschranks ausser Rübenach
der Kriminaloberassistent Wetzel,Jetst Staatspolizeistelle Frankfurt/Main,der
-Hauptsturmführer Kriminaloberaesistent Hildebrand,Stastspoliseileitstelle Pre
und der Kriminalassistent Wildhirt,jetst Stastepolizeistelle Fradefurt/Main,
zugegen.lildebrand und Wildhirt bekunden,dass sich in den Geldsohrank etwa
7.500 tschechische Kronen befunden haben,der genaue Botrag ist ihnen heute nich
Tubray me
Ll.
TJ-22d



100

- 2-

mehr in Erinnerung.Der Kriminaloberassistent Wetzel kenn sich an die Höhe des

Betrages nicht mehr erinnern.Im übrigen lat der Zeityünkt der Beschlagnahme

dieses Geldes nicht mehr festzustellen,weshalb auch nicht zu der Frage Stellung

genouen werden kann,warum der Betrag erat an 13.5.l939 eingezahlt worden ist.

Die Aktienpakete sind ordnungemässig in das Verwahrgelass eingeliefert worden

und bestanden aus 44l Aktien der Böhmischen Unionbenk über je K 200.-, 13 Aktien

der Kupferwerke Östr.ilber jo 200.-K, 435 Aktien der Kupferwerke Böhmen über je

K 200.-, 1 Einlagebuch der Stadtischen Sparkasse über K 100.96,verechiedene

Bankabrechnungen und sonstigen wertlozen Geschäftspepieren.

Die Anfertigung eines gomeinechaftlichen Restendsverzeichnisses über

die Wertpapiere und die vorgefundenen Juwelen wird vermutlich unterblieben sein.

weil in den ersten Wochen nach Besetzung des Protektorats mur wenige 

einzelnen Dienststellen zur Varfügung standon und diese ausserordentli

lastet waren,so dass,wie anzunehmen ist,die Ausstellung cines derartig

zeichnieses mur versehentlich unterhlieben ist.

Zu4)

Über das Verhandensein bezw,den Verbleib von Briefnarkenalb

sich von hier aus nichts ermitteln.

2u 5.)8

Die Kunstgegenatände sind tatsächlich von Sehultz zunächet a

Sehränken entnommen und dem Möbellager sugeführt worden.Schultz hat hie

offenbar kraft allgemeinen Auftreges des damaligen Eefchlshabers der Oz

pelizei gehandelt,Später wurde ein Teil dieser Gegenstände zur Weiterbe

in die Dienstgebäude(Dienstwohnung des Befehlshabers der Ordnungepolize

Offizierekasine)überführt,wëhrend ein anderer Teil an die Geh ime Staat

Oder wsy abgeführt wurde.Die dienstlich benutzten bezw.noch in Lager be

Gegenetände sind in einem Inventarverseichnie erfasst,Über die an die Ge

Staatepolizei bezw,wgy abgegebenen Sachon sind Belege nicht vorhanden.

Laut Vervahrbuch vurde das in Rode stehende goldene Armband an

4.7.1939 bei der hiessgen Dienetetelle der Geheimen Staatspölizei zur Verwe

rung eingeltefert.Dem Beamton,der die Vervehretücke seinerzeit entgegennahm,

wurde des Armband von dem ale Hilfspolizisten angestellten (-Untereturmführer

Subal übergoben, Vermutlich hat Subal die Sachen an gleichen Tage von Schultz

zwecke Einlieferung bei der Stsatspolizei in Enpfang genommen, Damit steht dann

auch die Auseage des Wachtmeieters Zufe im Einklang.Dagegen ist anzunehmon,dass

Wildhist der irrigen Neinung war,dasb sich das Armband eret bei den von Schultz

am 27.7.1939 abgogebenon Schnuoknachen befand,die in dor Eapfangebescheinigung

vom gleichen Tage mit "7 cinzelne Goldteile" bezeichnet sind.Das fragliche

auf die Menge der damals sichorgestellten Sachen leicht erklärlich,zumal auch
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Schultz selbst nach der hier abgegebenen Erklärung vom 20.9.194l gleubte,

dass er das Arband erat am 27.7.l939 abgegeben habe,Wann ez das Ammband ge-

funden hat,kann nicht mehr genau angegeben werden.Vom Tage der Auffindung

bis zur Ablieferung sind jedenfalls die Sachen in einem Panzerechrank des

Befehlehabers der Ordnungepolizei sichergestellt worden,Schultz hatte aber

nach Weisung von Oberstleutnant der Gendarmerie Geibel derartige Sehmckgegen-

stände sofort,spätestens innerhalb 48 Stunden,an die Geheime Steatspolizei

abzuliefern.Da nichts Gegenteiliges belannt ist,muas angenommen werden,dass

sich Schults an diese Veisung gehalten hat,sodase die Auffindung des Armban-

des in der Zeit vom 2. - 4.7.l939 vermutet werden kann.

2u 7.)

Hierzu weren von hier aus keine Feststellungen möglich.

Zu 8.)8

Leut Inventarverzeichnis des Hauses "Böhmon"(früher Villa "Bondy").

der Dienstwohnung des Bofohlshabers der Ordnungspolizei,ist oin Teil der

Tischwäsche dort zur dienetlichen Weiterbenutzung belassen vorden Über Bett-

wäsche ist in dem Verzeichnis nichts enthalten.Schultz gibt jedoch in aeiner

Äusserung an,dass viel alte Wäsche der NSV übergeben worden sei.Vermtlich

hat sich auch die Bettwäsche darunter befunden,Belege über die Abgabe sind

nicht vorhanden.

Zu 9.)E

Nach einer in den Inventaralten befindlichen Enpfangsbesekeinigung

des Kriminalassistenton Wildhirt sind von Sehultz sm l1.8.1939 78 Flaschen

Wein und Likör aus den Beständen der Familie Bondy der Geheimon Staatepolizei

übergeben worden,Dort ist er zunßohet im Leller der Staatspoliseileitstelle

Prag aufbewahrt worden Da jedoch zu befürchten stand,daas er bei uneachgenässez

Lagerung verdarb und im übrigen demals geeignete Möglichkeiten zur Einlagerung

nicht zur Verfügung standen,wurde er an das Kasino der Ordnungspolizei für

den Betrag von 980 RM verkeuft.Diese Sunme ist von der hiesigen Poliseikasse

bei den Vervahrgeldern als beschlagnahmter Betreg vereinnahat worden.

Zu 10.)8

Ob Polizeiinspektor Rübenack weisungegomäss ein Verzeichnis über

vorhanden gewesene Silbersachen aufgestellt hat und wo es verbliebon ist,ist

nicht bokannt.

Eine grosse Anzahl von Silbereachen(Tafeleilber pp.)ist in einem

hier befindlichen,am 21.7.1939 von Schultz angelegten Verseichnis erfasst.

Diese Gegenstände werden zum Teil in der Dienstwohnung des Befehlshabers der

Ordnungepolizei,zum Teil nach Gravierung mit dem Polizeihohoitsseichen im
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Offisierkasino,veiterbenutzt.

Die Prage,weshalb die Beamten der Geheimen Staatspolizei nicht zu-

sammen mit Rübenack den Bestand an Silbergegenstlnden aufgenomsen haben,ist

dahin zu beantworten,dass in den ersten Tagen nach der Besetzung alle Beamten

volleuf nit wichtigoren Dingen beschäftigt waren.Da die Ordnungepolizei das

Gebäude von sich aus in Besitz genommen hatte,dieses ale Dienstgebäude für

den Befehlshaber der Ordnungepolizei verwenden wollte und ständig mit den

Einsug drängte,ist wahrscheinlich der Eile halber die Ordnungspolizei beauf-

tragt worden,die in der Villa Bondy befindlichen Bestände aufzunehmen.

 11.)8

Die Münzensammiung,enthaltend 59o alte und neuere ungültige Mtinzen,

sowie einen Geldstrumpf,ist zusammen mit den Aktien(siehe Frage 3)der de-

heimen Steatspolizei übergeben worden und befindet sich zur Zeit im Vervahn

gelass der Staatspolizeileitstelle Prag.

Mod.P.d.d.b.

gez. leydrieh

-Obergruppenführer

und Generel der Polizei

-

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

Beglaubigt:

AulancL

Angestellte

34152



3. IV D - 22 c/4.

Prag, den 10. März 1942.

1) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministerialrat Liebenow.

Jn Sachen Rechnungsprüfung bei den Befehlshabern der

Ordnungs- und Sicherheitspolizei in Prag beziehe ich

mich auf die hies. Zuschrift vom 2.2.d.Js. - Zeichen

St.S. IV D - 22c/41 und bitte um die Übersendung ei-

ner Durchschrift des Entwurfes der dem Rechnungshof

des Deutschen Reiches erteilten Antwort.

2)

Wv. am 10.4.1942 bei dem Unterzeichner.



St.S. IV D - 22 c/41.

Prag, den 2. Februar 1942.

1.) Künzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministerialrat Liebenow.

Auf die dort. Zuschriften vom 7.11. v.Js. und 15.1. d.Js.

- Zeichen Nr. Z/Haush. 4353 in Sachen Rechnungsprüfung bei

den Befehlshabern der Ordnungs- und Sicherheitspolizei in

Prag übersende ich außer dem vom Rechnungshof des Deutschen

Reiches unter dem 21.6. V.JS. - Zeichen Nr. IV G 4496/39.20

an das Amt des Reichsprotektors gerichteten Schreiben die

von den beiden Befehlshabern eingegangenen Stellungnahmen

zur gefäiligen Entnahme. Der Herr Staatssekretär hat den

Wunsch, daß die Stellungnahmen dem Entwurf der dem Rech-

nungshof zu erteilenden Antwort zu Grunde gelegt werden,

und hat weiterhin den Wunsch, daß der Entwurf y-Obergrup-

penführer Heydrich zur unterschriftlichen Vollziehung auf

dem Dienstwege vorgelegt werde. Ich darf um die entspre-

chende weitere Veranlassung bitten und wäre dankbar, wenn

ich nach dem Abgang des Entwurfes eine Durchschrift für

die Akten des Herrn Staatssekretärs in seiner Eigenschaft

als Höherer - und Polizeiführer erhalten könnte.

2.) Wv. an 2.3.1942 bei dem Unterzeichner.

L.2ocsorgelegt om 2.J.42



Abschrift

Rechnungshof

des Deutschen Reichs

Nr.VI 6-4496/39.35

Potsdam,den 8.Januar 1942.

Bute

S

An den

4

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

TETH

Einge 17.JAL404

Prag.

Deutsche Dienstpost Böhmen und Mähren

Anlässlich der Rechnungsprüfung bei den Befehlshabern der Sicher-

heitspolizei und Ordnungspolizei in Prag hatte der Rechnungshof nach

Durchsicht der von ihm beigezogenen Strafakten in Sachen Polizeiinspektor

Rübenack durch Schreiben vom 21.6.1941 IV G 4496/39.20 um die Beantwor-

tung verschiedener Fragen gebeten und unter dem 1.11.1941 VI 6 4496/39 32

an die Erledigung erinnert.

Da bisher die Anfrage nicht beantwortet worden ist,wäre der Rech-

nungshof für baldige Erledigung dankbar.

gez.Peucker

Zentralverwaltung

Nr.Z/Haush.4353

Prag,den 15.Januar 1942.

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

im Hau s e.

Vorstehende Abschrift übersende ich unter Bezugnahme auf das

Schreiben vom 7.November 1941 Z/Haush.4353 mit der nochmaligen Bitte um

Mitteilung über den Stand der Angelegenheit.

Im Auftrage:

gez.Arndts

Beglaubigt:

Matannh

Angestellte

mnfD



Zentralverwaltung

Prag, den 7. November 1941.

- Haushalt -

Nr. Z/Haush. 4353

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

10.NOV. 1941

im Haus e.

ThebraA

Umstehende Abschriften übersende ich zur

gefl. Kenntnis mit der Bitte um Mitteilung über den Stand

der Angelegenheit. Ich darf hierbei darauf hinweisen, daß

der Reichsminister der Finanzen um die Übersendung einer

Abschrift der Stellungnahme des Reichsprotektors gebeten

und hieran ebenfalls erinnert hat.

Im Auftrage:

gez. Arndts

Beglaubigt:

ttcher

Aantlel

Angestellté.

020
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Abschrift.

Rechnungshof

des Deutschen Reichs.

Potsdam, den 1. November 1g41.

Nr. VI 6 4496/39 32

An den

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag

ReM

LOO

-

Der Rechnungshof bittet um Mitteilung, wann

er der Erledigung seines Schreibens vom 2l. Juni l94l IV G

4496/39 2o, betr. Rechnungsprüfung bei den Befehlshabern

Sicherheits= und Ordnungspolizei in Prag entgegensehen darf.

( L.S.)

gez. Dr. Peucker

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den 13. Oktober 1943

Tgb. Nr. B.d.S - I - 7772/41.

An den

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

- Zentralverwaltung -

in P ra g.

Betrifft:

Rechnungsprüfung bei den Befehlshabern der Ordnungs-

polizei und Sicherheitspolizei in P r a g.

Bezug:

Schreiben vom 6.1o.41 - Nr. Z. Haush. 4353/4l.

34178

Der Vorgang befindet sich derzeit im Büro des Herrn

Staatssekretärs, von dem aus Ihnen eine gemeinsame Antwort des

B.d.S. und B.d.o. zugehen wird.

Im Auftrage:

gez. Unterschrift.



Der Befehlshaber der Ordnungspolizei

Prag, den .September 1941.

beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

- IIc 3240 -

G.R.

Sofort! Verschlossen!

An den .

Bezirksleutnant der Gendarmerie

Paul S c h u l t z

z.Zt. in P r a g VII.,

Antonigasse 94

mit dem Ersuchen um eingehende Äußerung zu dem Schreiben des

Rechnungshofs des Deutschen Reiches vom 2l.6.1941.

Das Inventarverzeichnis der beschlagnahmten Gegenstände

aus der ehemaligen Villa Bondy ist beigefügt.

Anlagon:

2 Hefte.

Für den Befehlshaber:

Der Chef des Stabes :



St.S. IV D - 22/41.

Prag, den 8. September 1941.

l.Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Minister v ö l c k e r s .

Unter dem 22.8.194o - Zeichen 0-VuR. Pers.V.Rübenack, Max 10,

hat der Reichsführer 4 und Chef der Deutschen Polizei dem

Amte des Reichsprotektors die Einstellungsverfügung des j-

und Polizeigerichts XII Hamburg vom 8.8.194o - Zeichen St.L.

73/4o in dem Verfahren gegen den Polizeiinspektor Rübenack

wegen Amtsunterschlagung u.a. mitgeteilt. Seine Exzellenz

der Herr Reichsprotektor hatte auf dem Vorgang handschrift-

lich verfügt: "Ich bitte, darauf hinzuweisen, dass ich mit

dieser Erredigung mich nicht einverstanden erklären kann".

In der Einstellungsverfügung war als Entlastung auf die gross-

zügige Auffassung der in der Beschlagnahmesache Bondy tätig

gewordenen Staatspolizeibeamten hingewiesen worden. Insoweit

hat die Angelegenheit den Chef der Sicherheitspolizei und

des SD befasst, der nunmehr den Herrn Staatssekretär verstän-

digt, er hsbe sich gegen die in der Einstellungsverfügung zum

Ausdruck kommende Diffamierung der Sicherheitspolizei ver-

wahrt und den Chef des Hauptamtes 4-Gericht ersucht, das Ur-

teil einer Überprüfung unterziehen zu lassen. Ich erlaube mir,

hiervon Kenntnis zu geben.

Oberregierungsrat.

2. Z.d.A.

G1IME



S4Q

Prag, den 16. Juli 1941

I. Herrn H a f e r k a m p .

Hiermit übersende ich die Durchschrift eines vom

Rechnungshof des Deutschen Reiches unter dem 2l.v.M.

Zeichen Nr. IV G 4496/39.2o. an den Reichsprotektor

gerichteten Schreibens, betreffend Rechnungsprüfung

bei dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und Ord-

nungspolizei im Prag, mit der Bitte um deren Weitergabe

an Herrn General v. Oelhafen. M-Obersturmbannführer

Böhme hat ebenfalls eine Durchschrift des Schreibens

erhalten. Der Herr Staatssekretär legt Wert darauf,

dass in der Angelegenheit zunächst eine gemeinsame

Stellungnahme sowohl des Befehlshabers der Ordnungs-

polizei als auch des Befehlshabers der Sicherheitspolizei

ausgearbeitet und ihm vorgelegt werde. Diese Stellung-

nahme will er dem Entwurf der dem Rechnungshof zu er-

teilenden Antwort zugrundelegen. Alsdann erst soll der

Vorgang an die Gruppe Z abgetreten werden.

2. G.R. mit 2 Anlagen

M-Obersturmbannführer Böhme

P_r_a_g

zur Kenntnis übersandt.

Heil Hitler !

gez. G i e s

W-Obersturmbannführer.

3. Alsdann Wvl. am l6.8.41 bei dem Unterzeichner.
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Rechnungshof

21. Juni

Potsdam, den

19 41.

des Deutschen Reichs

Waisenstraße 30-33

Femsprecher: Potsdam 4171

Nr. IV G 4496/39.20.

(Bie in der Antwort Nr. u. Betre anzugeben)

An

den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

inprag.

Betrifft: Rechnungsprüfung bei den Befehlshabern

der Sicherheitspolizei und Ordnungs-

polizei in Prag.

Die Durchsicht der vom Rechnungshof beigezogenen Strafakten

in Sachen Polizeiinspektor Rübenack gibt zu folgenden Fragen

Anlaß, um deren möglichst baldige Beantwortung gebeten wird:

1. In seinem Bericht vom 5. Juli 1939 äußert der Gend.Obermeister

Schulz folgendes: "Bei der Übernahme des Hauses Bondy stellte

ich fest, daß verschiedene Gegenstände im Hause fehlten." Wie

hat Schulz diese Feststellungen getroffen? Hat ihm ein Bestands-

verzeichnis zur Verfügung gestanden? Von wem hat er es erhalten,

wo befindet es sich jetzt,und welche Fehlbestände hat er fest-

gestellt?

2. Aus der Villa Bondy sind ein Flügel und 5 Kisten mit Inhalt fort

geschafft, nachèr wieder ermittelt und in die Villa Benesch

transportiert worden. Vo ist der Flügel verblieben, und was ist

aus dem Inhalt der Kisten geworden? Über den Inhalt Aer Kisten

dürfte der Bevollmäehtigte der Firma Bondy, Rechtsanwalt Ludwig,

Auskunft geben können.

3. Nach der Aussage des Polizeiinspektors Rübenack vom 13. Dezegber

1939 befanden sich in dem Geldschrank, der von ihm und einigen

Beamten der Stapo geüffnet wurde, außer den Juwelen 19 O00,-

tschech.K. und verschiedene Aktienpakete. Diese soll einer der

Stapobeamten sogleich an sich genommen haben und damit fort-

gegangen sein, um die Schlüssel des Geldschrankes bei der Firma

Bondy wieder abzuliefern. Nach den Feststellungen des Reichs-

kriminalpolizeiamts vom 15. Januar 1940 befindet sich bei der

Akte Bondy der Staatspolizeistelle ein Einzahlungsschein von

dem Kriminalassistentèn Hildebrandt vom 13. Mai 1939 über 7 450,

tschech.K.

:
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tschech.K. No sind die übrigen ca. l2 O00,- tschech.K. verblie-

ben? Weshalb sind die 7 450,- K. erst am 13. lai eénigezahlt

worden, während nach der Aussage des Rübenack die Üffnung des

Geldschranks mehrere Fochen vorher stattgefunden hat? Wann und

wem sind die oben erwähnten Aktienpakete übergeben worden und aus

welchen Fertpapieren bestanden sie? Warum sind diese Rertpapiere

nicht von Rübenack und den Beamten der Staatspolizei gemein-

schaftlich aufgenommen worden? Weshalb ist von den Beamten, wel-

che den Geldschrankinhalt herausgenommen haben, nicht ein ge-

meinschaftliches Bestandsverzeichnis über die vorgefundenen Juwe-

len aufgestellt worden?

4. Der Pol.Oberwachtmeister Kunau hat in seiner Aussage angegeben,

daß ein Briefmarkenalbum abhanden gekommen sei, Ferner hat der

Polizeirat Schröder in seiner Vernehmung vom 28. Dezember 1939

angegeben, es seien 2 Briefmarkenalben verschwunden. Sind diese

wieder zum Vorschein gekommen, und wo sind sie verblieben?

5. Der Pelizeiaeister Zerbst hat unter dem 2l. Dezember l9z9 ausge-

sagt, daß sich in eingebauten Schränken seines Arbeitszimmers

eine große Henge von kleinen Kunstgegenständen, Porzellansachen

usw. befunden hätten, die von dem Obermeister Schulz aus den

Schränken entnommen worden sind. Von wem war Schulz beauftragt

worden, diese Gegenstände zu erfassen? Fann, an wen und welche

Gegenstände hat Sehulz abgeliefert?

6. Rübenack gibt an, daß er am 6. Juli 1939 nach Hamburg in Marsch

gesetzt worden sei, und daß an demselben Tage morgens der Öber-

meister Schulz zu ihm gekommen sei und ihm ein sehweres goldenes

Armband mit blaußen Steinen gezeigt habe, das er in dem Geld-

schrank, den Rübenack seinerzeit geöffnet hatte und der inzwi-

schen zur Villa Ellbogen geschafft worden war, gefunden haben

will. Hiermit steht die Aussage des lachtmeisters Bufe nicht im

Einklang, der angibt, daß Rübenack "einmal im Dienstzimmer der

'Verwaltung", also schon vor dem 6. Juli 1939, dieses wertvolle

Armband ervähnt und slch gewundert habe, daß die Juden solche

wertvollen Stücke zarückgelassen hätten. Nach der Aussage des

Kriminalassistenten iidhirt.hat Schulz dieses Areband "längere

Zeit später" abgeliefert. Sahn ist das Armband bei der Staatspoli

zeistelle vereinnahmt worden? In welchem Gewahrsam hat es sich

vorher befunden? sänn will Schulz das Armband gefunden haben,ti

weshalb hat er  nicht Sofort an die Staatspolizeistelle abgelie

18
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7. Polizeioberst Querner gibt in seiner Außerung vom 22. Dezember

1939 an, daß er Rübennck den Auftrag erteilt habe, alle in der

Villa Bondy befindlichen Gegenstände, soweit sie nicht zum

Dienstgebrauch benötigt wurden, zu entfernen, der Firma Bondy

gegen Quittung auszuhändigen und sodann Inventuraufnahme zu

machen. Weshalb hat Rübenack diesen Auftrag nicht ausgeführt?

8. Lo ist die von General von Kamptz erwähnte Tisch- und Bettwäsche,

die aus Beständen der Villa Bondy dienstlich benötigt wurde,

inventarisiert worden?

9. Der Obermeister Sehulz gibt an, daß der in der Villa Bondy vor-

handen gewesene Wein der Staatspolizei übergeben worden sei.

Welche Mengen und von wem sind der Staatspolizei Übergeben

worden?

l0. Rübenaek gibt in seiner Vernehmung vor Beamten des Reichskrimi-

nalpolizeiamts am 15. September l939 an, daß er bei der ersten

Besichtigung der Villa Bondy durch die 3 Staatspolizeibeamten

die Schlüssel zu den Silberschränken erhalten hätte mit der

Weisung, die Gegenstände sämtlich aufzunehmen. Hat Rübenack das

Verzeichnis aufgestellt, und wo ist es verblieben? An wen sind

die Staa Silbergegenstände ausgeliefert worden? Weshalb haben

die Staatspolizeibeamten nicht zusammen mit Rübenack den Bestand

aufgenommen?

ll. In derselben Vernehmung erwähnt Rübenack eine Münzenssmmlung aus

der Villa Bondy. vo ist diese verblieben?

Zwei Durchschläge für die Befehlshaber der Sicherheitspoli-

zei und Ordnungspolizei sind beigefügt.

gez. Dr. Frhr. von Massenbach.

Iilw

Knglriongehiltae
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Prag, den 16. Juli 1941.

the the Cifl auy,

l'81

19. VII. 1941

Herrn Haferkamp.

Hiermit übersende ich die Durchschrift eines vom Rechnungs-

hof des Deutschen Reiches unter dem 21.v.M. - Zeichen Nr.IV

G 4496/39.20. an den Reichsprotektor gerichtet n Schreibens,

betreffend Rechnungsprüfung bei dem Befehlahaber der Sicher-

heitspolizei und Ordnungspolizei in Prag, mit der Bitte um

deren Weitergabe an Herrn General v.Oelhafen. 1-Obersturm-

bannführer Böhme hat ebenfalls eine Durchschrift des Schrei-

bens erhalten. Der Herr Staatssekretär legt Vert darauf, daß

in der Angelegenheit zunächst eine gemeinsame Stellungnahme

sowohl des Befehlshabers der Ordnungspolizei als auch des Be-

fehlshabers der Sicherheitspolizei ausgearbeitet und ihm vor-

gelegt werde. Diese Stellungnahme will er dem En-wurf der dem

Rechnungshof zu erteilenden Antwort zugrundelegen. Alsdann

erst soll der Vorgang an die Gruppe Z abgetreten werden.

f

Der Befehlshabor

det Oronunospolizt

beim Reidispeotehter in Bohmen u. mahren

Eingeg, am 18.VII.1041

Anl.:

9.2.

tm Sefaffaber hev Orrmggol

mit tt tit i Hellingnafur

. Jrm Opn felil

Yape bany M

2, d. F rimMtlueft

2a.

Vut112



Der Chef
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der Sicherheitspolizei und des SD

Berlin SW 11, den 10. April 1941.

I D 2 Disz.L.Nr. 1342/41.

Betreff:

Polizeiinspektor R ü b e n a c k .

Anlage:

- 1 -

Büco das Sr'aa's ekretärs

boun Fe.a p.ocktoe

in Bühm n dio Mähren.

An

Eng. 3.MA11941

4-Gruppenführer

Tob. n.

Staatssekretär F r a n k

bryang!

Prag

203/00

bcigefingt

Lieber Frank !

Mit Schreiben vom 13.1.4l über-

sandten Sie mir Abschrift des Einstellungsbeschlusses

des 4- und Polizeigerichts XII Hamburg in Sachen

gegen den Polizeiinspektor der Ordnungspolizei Max

Rübenack.

Ich danke Ihnen für diese Unter-

richtung bestens und übersende Ihnen anliegend in

Abschrift eine Stellungnahme, die ich dem Chef des

Hauptamtes 4-Gericht, -Gruppenführer S c h a r f e ,

heute zugehen liess. Auch ich finde die seitens des

4- und Polizeigerichts XII Hamburg getroffene Fest-

stellung in der Einstellungsbegründung so unerhört und

als Diffamierung der Sicherheitspolizei, dass ich

mich mit allen Mitteln dagegen verwahren werde.

Ich bitte, auch dem Herrn Reichs-

protektor hiervon Kenntnis zu geben, falls er mit

der Sache befasst war.

Heil Hitler!

4-Cruppenführer.

rh/22-

Aou
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niss.L.Mr. 1342/41

Betreff: Pol.Tnapektor Max n i b e n é c k.

Anl

1 Akte , I abschrirt des Einstell mgebecchlusses

An den

a sea c a

SS-Gruppenfthrer S e h a r f e

yinchen

Lieber Scharfe!

Anlisgend ibergende ioh Thnen Abaehvift einer Einstellunge-

verfsgung dee S8- und Polizeigerichts XII Hamburg in obi-

ger Angelegenbeit.

Die beigezogenen Aktenvorgänge fige ieh bei.

Abgesehen daven, dess ieh schirfete Verwahrung degegen ein-

legen cuas, dass in der Einstellungsbegrindung, die ja suel

den Beschuldigten zugestellt surdo (vgl. Blatt 124 7.4.A.)

diesen letsten Endes beecheinigt wird, dass seine Tat im

Hinblick " su? die gans offenbar doch wohl vorgelegene

groaszügigere luffawsung der Stsetepoliseibesnten betr.

don vichergestellten Gegenutinden" gu einen geviueen Grade

entachuldbar set, mues ich schon eagen, dass sir eine der-

artige Auffasoung, wie sie daa fragliche Sy- und Polizei-

gerieht kier vertreteh bst, geradesu unglaublich erseheint

Zch habe den Aktenvorgeng peratalich nocheala eingehend

Iberprtet. von einer Enteohuldberkeit oder deringfügigkeit

der Pat des Ribenack kone dooh gar keine Rede sein.

Gens abgesehen von der Kenge der Gebreuchsgegenst nde hut

aich nütensck an Vertgegenatinlen. vergriffen, wobei

goldene Herrenubk in der zin■tollungsverfigung nicht

erali nt sorden Lat,"dgzen widerrecltiiche aneigoung
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Ribennck(Blatt 1,40, 100, 101 R. d.4.)eelbet zugeb.

Ich kann nur segen, dase ich sinen sclchen Einstellungever-

sohlag, würde er mir in meiner Zigenschaft als Gerichtsherr

gemecht, niemele zustigmen wiirde und ieh bin der Auffassung,

dass der Sauberkeit und der Ersiehung innerhalb der SS und

Polizei durch derertige Enteeheidungen der BS- und Polizei-

gertchte aicht nur nicht gedient, sondern darüberhinaus auch

der Ungerechtigkeit Tür und ror geßffnet wird. Ich eri:nere

an die insbeeondere von air aus bei dhnlichen Verfehlungen

gegen Angehßrige der Sicherheitspolizei und des SD getroffe-

nen sehärfeten Kassnchsen und Bestrefungen,

Dae frsgliche S8- und Polizeigerieht, welches in der Angele-

genheit, wie wus Blatt l28 d.A. eraichtlich ist, ja auch mit

Ihren Hauptent pühlung genomsen hat, glaubt zur Entlastang-

des Ribennek iamer vieder auf daa Verhalten der beteiligten

Beaaten dor Sicherheitapoligei und des SD surickgreifen zu

allasen.

En fuset hierbei auf den Auesagen veruchiedener Zeugen, welche

beaagen, daas die Zeugen gehört hitten, dase einer der frag-

lichen gtepobeanten dew Zimmernldchen in der Villa Bondy die

Genehnigung cur Wegnahmo vor. einen Paar Sehuhen ertetlt hebe,

und auf die Aussage des Hauptmaune der Jendarmerie Bunk (vgl.

Blatt 65 d.A.), wonsoh thm 2 gennisgehltger zum peraönlichen

Gebrsuch überlassen worden seien.

Weiture"stiohbeltige Beleatungepunkte" fir eine Unkorrektheit

der beteiligten Stspobosnten sind sber ana den Zeugenaunea-

gen bein besten willen nicht su entnehsen.

Ich bitte Sie hierzu die Aususgen von Poliseimeister Nose, Blat

43 d.A., Poliseirevieroberwachtmeieter Kuhnen Blatt 46, Poli-

zeimeister Zerbet Blatt 47, Wachtmeieter Bufe Blatt 48/49,

Polizeimeister Verner Blatt So/5l, vajor Vesterbir Blatt 54,

Revieroberwechtmeister Kolberg nl tt S8, Poliséisckr. nüscher

-§-



1y

Blatt 59/60, Polizeirat Schröder Bl. 61 d.A., Hauptmann

Sohulz Bl. 64, Hauptmann Bank B1. 65 d.A., Hauptmann

Blicke B1. 85 d.A. zu vergleichen.

Selbst bei Unteretellung dieser von den Zeugen aufgestellten

Behauptung hätte diese Tatssche Rübehack aber auch niemals

das Recht geben können, sich selbst in diesem Umfange zu be-

reichern, wie es dann tetsichlich geecheben iet.

Ea muse sbêr geradezu groteek anmuten, kenn es in dem Einstel

lungebeechluse weiter heiset, R. sei erst kurze Zeit im

Protektoratseinsatz gewesen und es sei ihm "das Ungewohnte

der im Protekterat herrschenden Situation" zugute zu halten.

Rübenack ist langjähriger Polizeibeamter.

Im übrigen vird aeitens des fraglichen M- und Polizeirichters

anscheinend völlig die auch durch Zeugenaussagen belegte Tat-

sache Übersehen, daß die fraglichen Angehörigen der Sicher-

heitspolizei und dee SD, nämlich Hi-H'Stuf. Hildebrand, 

H'Scharf. Vetzel und M-y'Scharf. Wildhirt ausdrücklich R. er-

dklärten, daß irgendwelche Gebrauchsgegenstünde der Nev zur

Verfügung geetellt oder zu Didnetewecken seitens der Ordnungs

polizei verwendet werden könnten, wobei sie die Bntscheidung

hierliber der Ordnungspolizei überlieésen und such überlessen

museten, da die Sicherheitspolizei an der Villa Bondy nur hir

sichtlich der dienstlichen Sicherstellung von Wertgegenetän-

den interessiert wer.

Die Tatsache der Aufgebe zur Fertigung eines Inventerverzeich

nisses seitens der Angehöri en der Sicherheitspolizei an R.

wird ebenfalls anscheinend seitens des «- und polizeirichters

keine weitere Beachtung geschenkt, wie men bei dieser Sach-

lage von einer großzügigen Auffassung von den Eigentumsbe-

griffen bezgl, der frèglichen Angehörigen der Sicherheitspo-

lizei und des SD noch dazu in einer Porn eprechen kann, wie

es in der Einstellungsverflgung zum Ausdruck komet, ist ein-

mal schon unveretändlich. Die Tateache, daß dies trotzdem ge

schehen ist, zwingt mich schon beinahe zu dem Schluss, alsob

hier ßeitens des betr. t-Richters in einer selr subjektiven

-4-
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Weise der Sicherheitspolisei eine Schuld in die Schuhe

geschoben wordén ist, die überheupt nicht bestebt.

fch hatte setnerseit sehon als dsa felchskriminalpolizei-

ast mir veu den Vorfehlangen dea der Ordnugspolizei ange-

hörendon Rübensek genninie gab, in objektiveater und schirf-

ster Feise Kamensfestetellug der betreffenden frsglichen Ange

hörigen der Sicherheitopolizei und Cntersuchung befohlen ge-

habt, doren Abechluse netlzlich von deu Ergebnie des ver-

fahrene gegen Rübenack zun Feil abhäingig sein zusete. Die

Auosagen der betreffenden Angehörigen der Zicherheitspolisei,

die an Bindeutigkeit und Klarheit nichts vereissen lassen,

haben den Richter des gE- und Polizeigerichts XII sle Akton-

bestandteile vorgelegen. Ich mache suf dieae Aussagen ganz

besonders aufmerkenm und ervähne inabesondere auch hierbci,

dasa beziglich der Tennisvchldger d5-H'gtuf, Hiidebrand Tett

l0 d.A. ohne weiteres folgendes angegeben hat:

" Teh. kann mich entainnen, dasa uns sincal ein Tennisschltger

in die gände fisl, Tch kann aich jedoch nicht mehr darauf ent-

sinnen, ob ééh dareufhin zu Hauptmanm Bank gugte, ob er ihm

gebrsuchen könne, Ra iat allerdinge möglich, ich kann es wie

gesagt jedoch nioht nit Gavisabeit segen, dass fauptmann B.

sagte, dane or Tenninepieler aei und lon dareut gessgt habe"

Denn könnten Sie ihn je gebrnuchen," Ieh kann jedech nicht

gagen, desa es so war, da loh zich nicht daran entsinnen kann,

ich lesee jecoch die Wigliehkeit o.fon, dsas ea ao war. Wenn

ich gefragt werde, sus welahen Godankeugung heraue dch dies

evtl. geaagt haben sönnte, so erkläre ich folgendes:

Kieidumguatüske und thnltche Gegenetäinde fur die keine direk-

Es iet wohl möglich, dack ich mir gesagt hate, dess die NsV

sit einen Tennisschliger nichts enfsngen körne." Tch atelle

hiersu nochmala folgendes fest:
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1. Rildebrend, Wetsel und vildhirt haben - und dies ist ihmen

nach den Unterlagen nicht zu widerlegen , - ausdrücklich Auf-

stellung eines Inventarverzeichnisees verlangt, welches dann

such gefertigt wurde.

2. Sie haben im Intereese ordnungegemliseer Ververtung von Ge-

brauchegegenetänden die Entscheidung hierüber der Ordnungspo-

lizei Überlaesen, unter Hinweis dareuf, daß diese Gegenstände,

soweit sie nicht zu eigenem Dienstgebrauch fur die Angehörigen

der Ordnungepolizei erferderlich waren, der Nsv ordnungsgeniss

sur Verfügung gestellt werden könnten.

3. Was die Hingabe der Schuhe anbelangt, so haben dies Fildebrand,

Wetzel und Wildhirt bestritten. Die Hingabe dieses einen Paars

Schuhe vürde an sich durchaus vertretbar sein, da das Zimuer-

mädchen auch nsch der Inbeeitanahne des Grundstücks durch die

Ordnungepolizei als Beschliesserin dort noch tätig war, wobei

hierbei auch zu beachten ist, deß das Dienetpereonal lange Zei

kein Gehalt mehr erliten konnte.

4. Was die Überlassung der Tennisschleger anbelangt, so stellte

diese eine Zurverfügungstellung für Hauptmann Bank dar, der:

an sich die Entscheidung über Verwertung oder Verwendung die-

ser Gegmstinde hatte, wobei offen bleibt, ob nicht die dienet-

liche Inventarisierung seitens Hauptmann Bank ale Polizeizfi-

zier eine Selbstverstindlichkeit gewesen wire.

Hieraus aber auch nur in geringeten die Annakme hersuleiten, deß

der durch seine Lilgenhaftigkeit im Zuge des Verfshrens noch .

aufgefallens Rübenack sich nuf nicht korrektes Verhalten von

Angehörigen der Sicherheitepolizei fir seine umfengreichen Be-

reicherungen berufen könne, ist nicht mur unmöglichy sondern

ich mués mich hiergegen allerschärfstens vervahren. Dabei komme

ich nochmale suf die weitere Tateache zu eprechen, daß es das

%- und Poliseigericht xII überhaupt fertig bringt, in einer

Zinstellungeverfügung dem Beschuldigten - noch dazu trotz

völliger Haltlosigkeit derartiger Verdichtigungen - zu

bescheinigen, dal seine Tat durch das Verhalten Angehöriger

der Sicherheitepolizei besw. durch "deren Einetellung in der

-6-
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Beschlagnabmessche Bondy" nicht unweaentlich erut auegeläet

worden sei. canz unabhängig Niervon möchte ieh bemerken, dass das

8g- und Foliseigericht TII Hamburg, dae ja anscheinend aich

d  d d   t d 

unterhelten hat, wohl verpflichtet gewesen wäre, erst einmal

eine letsten Endes gutachtliche Stellungnahme des Reichsaicher-

héitahauptsntes einzuholen, wenn san dem Verhelten der Ange-

hörigen der Sicherheitspoliaei zu Gunsten des Rübenack eine

d      de  

-  a  o  d  n o

gen die vom CE- und Polizeigerioht XII getroffene Entecheidung

in sachliuker und formeller Hinsicht und muse Aufhebung bezw.

Berichtigung dieser Entsoheidung verlongen.

- d    d  d   do

verlalt nochaals eingehend zu überprifen und bitte um rieder-

suleitung des Aktenvorgangs.

Heil Hitler !

3f-Gruppenführer

F.d..

Junt

44  Ple.

M

ENAN

P

Tyi5S
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13. Jänner 1941.

44-Gruf.

St.S. 8/41.

DA

1. An

H-Gruppenführer Heydrich,

 foh

Berlin.

PSNAA

SUPEUORETESE

MASEC

Lieber Heydrich!

MSSSA

PODAASS

In dem Verfahren gegen den Polizeiinspektor Max Rübenack

- früher Stab des Befehlshabere der Ordnungspolizei im

Protektorat Böhmen und Mähren, jetzt Kommando der Sehutz-

polizei Hamburg - wegen Amteunterschlagung u.a. hat das

4- und Polizei-Gericht KII Hamburg unter dem 8.8.194o -

Zeichen St.L. 73/4o die in Abschrift angeschlossene Ein-

stellungsverfügung erlassen. Mit Rücksicht darauf, dass

die Verfügung in den Geschäftsgang gelangt ist und dem

Reichsprotektor vorgelegen hat, halte ich mich für ver-

pflichtet, Ihnen von dem Inhalt der Verfügung und damit

von der Auffassung, die das ij- und Polizei-Gericht über

die Einstellung von Beamten der Geheimen Staatspolizei

zum Eigentumsbegriff vertritt, zur geeigneten weiteren

Entschliessung Kenntnis zu geben.

Heil Hitler!

Ihr

2. Wv.am 7.9.1941 bei mir.

am 4.3 vorpel f

Clm
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Prag, den 24.9.1940.

(6

1.) Vermerk:

Am 23.9.40 habe ich fernmündlich mit Hamburg gesprochen.

Das Kommando d.Sch. ist nicht zuständig und kennt auch den Verlauf

des Vorganges nicht nehr.

Der Leiter des Präsidialbüros im Pol.-Präsidium Hamburg - Amtmann

Algermissen - teilt folgendes mit:

"Die Einstellungsverfügung des 4- und Pol.-Gerichts XII liegt vor.

Auf Grund dessen ist die Dienstenthebung des Pol.-Inap. Rübenack

aufgehoben worden. R. versieht bereits wieder Dienst beim Pol.-Amt

in Ha burg. Auf Weisung des RF/uChdDtPol. ist nach Einstellung

des Strafverfahrens das einfache Dienststrafverfahren gegen R.

eingeleitet. Das Verfahren hat nicht die Dienstentlassung zum Ziele.

Der Pol.-Präsident Hamburg beurteilt im Einvernehmen mit dem

Höh.4f- und Pol.-Führer heute den Fall wesentlich milder, zumal R.

durch die Haft erheblich körperlich und seelisch gelitten hat;

körperlich ist er jetzt nur noch ein Wrack."

2.) Dem Herrn Befehlshaber vorgelegt.

Mecintaselin,

1v t4

Dr.9
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Prag, den 16. September 1940

De

G.R. mit 2 Anlagen

bm 1SEP. 1940

Herrn Generalleutnant v, Kamptz,

Prag,

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen mit der

Mitteilung übersandt, daß mich 4-Gruppenführer Frank

angewiesen hat, den Entwurf eines Berichtes an 4-Ober-

gruppenführer General Daluege vorzubereiten, in dem

zum Ausdruck gebracht werden soll, die Entscheidung

des 44- und Polizeigerichts XII, Hamburg, vom 8.8.1940

- Zeichen St.L.73/40 werde als wenig glücklich empfun-

den. Es müsse deshalb dafür gesorgt werden, daß der Po-

lizeiinspektor Rübenack im Wege des förnlichen Dienst-

strafverfahrens aus dem Amt entfernt werde. Bevor ich

den Entwurf fertige, erlaube ich mir, Ihnen die Auf-

fassung von Gruppenführer Frank nebst dem einschlägigen

Vorgang zur Kenntnis zu bringen. Ich darf abschliessend

bemerken, dass ich mich wegen der in der zitierten Ent-

scheidung enthaltenen Auslassung über das Verhalten der

Beamten der Geheimen Staatspolizei noch mit i-Ober-

sturmbannführer Böhme in Verbindung setzen werde.

Heil Hitler!

4-Obersturmbannführer.

1 f4 a

DME
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Der Reichsführer-14
Berlin NW7, den 22.August 1940
und
130
Unter den Linden 74
Thef der Deutschen Polizei
Feenspreher: 1200 34
EINGEGANGEN
im Reichsminifterium des Innern
I
-VuR.Pers.V. Rübenack,Max 10
28.AUG1940V, 011771
Weisung umseitig
Ute in det Antwort vorstchendes Gefchäftozciden und
er Reichsprotektorxn
Datum anjugeben
Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme,
Den Reichsstatthalter in Hamburg habe ich ersucht,das förmliche
Dienststrafverfahren fortzuführen.
Sie erhalten zu gegebener Zeit weitere Mitteilung.
Im Auftrage
gez. Dr. B a d e r
h f
An den
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
in P ra g
ih
Deglaubigt
8
2y alli 1o hrte pir
6
Ah hialy
EINT DEN Uuago
dg.ernngsfekretär
DOiRE
S
Ranslel
Bitte wenden !
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Prag, den 30. August 1940.

Zusatz.

Der Herr Staatssekretär hat sich dem Votum des Herrn Unter-

staatssekretärs vom 28.8.1940 angeschlossen und beabsich gt,

A

die Angelegenheit bei j-Obergruppenführer General Daluege

zur Sprache zu bringen, damit der Polizeiinspektor Rübenack

St.s.

nunmehr im Wege des förmlichen Dienststrafverfahrens belangt

werden kann. Ich bitte zu dem Zweck um die Rückgabe des Vor-

ganges.

34129
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St

der

Beglaubigten Abschrift.

W - und Polizeigericht XII

Hamburg,den 8.August 1940.

Hamburg

St. L. 73/40

Einstellungsverfügung.

Das Verfahren gegen den

Pol.-Inspekteor Max R ü b e n a c k,

-früher Stab Befehlshaber der Ordnungspolizei

im Protektorat Böhmen - Mähren, jetzt Kommando

der Sehp. Hamburg -

geb. 7.10.1886 in Hamburg,

wegen Amtsunterschlagung u.a.

wird eingestellt.

Der Besehuldigte war in der Zeit von etwa Mitte März 1939

bis zum 1.Juli 1939 als Verwaltungs-Inspektor Angehöriger des

Stabes des Befehlshabers der O.P. im Protektorat Böhmen - Mähren.

Gegen ihn ist der Vorwurf erhoben worden,dass er sich während

dieser Zeit eine grössere Anzahl von Gegenständen, die aus der

für die Polizei beschlagnahmten Villa Bondy stammten und dort

sichergestellt waren, angeeignet habe.Der Beschuldigte wurde auf

Grund dieser Verdäehtigung und des Ergebnisses der dauaufhin bei

ihm durchgeführten Haussuchung am 1.Juli 1939 seines Dienstes

enthoben und nach seinem Heimatstandort Hamburg in Marsch gesetzt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde er dann am 15.September 1939

festgenommen; der Tag der Haftenilassung ist nicht mehr festzu-

stellen, es steht jedoch fest,dasis Rübenack etwa 4 bis 5 Monate in

Haft gesessen hat.

Der Beschuldigte gibt zu,dass er sieh die bei der bei ihm durch-

geführten Haussuchung gefundenen Gegenstände: 3 Wolldecken, 1 Frottee-

badevorleger, l seidene Wäschegarnitur (Bettwäsche), 1 Batist-

wäschegarnitur (Bettwäsche), 5 Kopfpolsterbezüge, 1 Frotteehandtuch,

1 Leinenhandtuch, 2 Frotteebadetücher, 1 Bademantel, 1 el.Heizkissen,

1 Pullover, 3 Paar Schuhe, 1 Opernglas, 1 Schreibmappe, 1 Weekendkoffe

14 Bücher verschiedener Schriftsteller, 4 Paar Wildlederhandsehuhe,

1 Lognette,

4
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1 Lognette, 2 Glasschalen, 1 Aschenbecher, 2 wollene Hals-

tücher, 1 kleine Reisetasche, 1 goldene Brosehe mit

Glasblumeneinsatz, 1 goldener Ring, 1 Zigarettentöter (Silber),

aus den Beständen der Villa Bondy mitgenommen habe.Er sei

jedoch der Ansicht gewesen,dass er sich diese Gegenstände,

die zu einem grossen Teil zu seinem persönlichen Gebrauch während

des Einsatzes im Protektorat gedient hätten, hätte aneignen

dürfen,zumal er in dieser Auffassung durch die Einstellung der

in der Beschlagnahmesache Bondy tätigen Staatspolizeibeamten

bestärkt worden sei.

Wenngleich diese Auffassung des Beschuldigten auch unrichtig

ist und gerade er als langjähriger Verwaltungsbeamter der

Schutzpolizei über das Ünzulässige seines Tuns sieh im klaren

sein mußte, muss ihm jedoeh andererseits das Ungewohnte der im

Protektorat herrschenden Situationen und die auch ganz offenbar

doeh wohl vorgelegene großzügige Åuffassung der Staatspolizei-

beamten betr. den sichergestellten Gegenständen zugute gehalten

werden,zumal der Besehuldigte sich während seiner langjährigen

Polizeizugehörigkeit noch nichts hat zuschulden kommen lassen,

sondern im Gegenteil stets gut beurteilt worden ist.

Mit Rücksicht auf diese Umstände und ferner im Hinblick auf die

Tatsache,dass die bei ihn bei der Durchsuchung vorgefundenen

Gegenstände inzwisehen wieder sichergestellt werden konnten, können

seine Sehuld als gering und die Folgen seiner Tat als unbedeutend

angesehen werden,sodass die Einstellung des Verfahrens gemäß

S Ceoo   L

Der Gerichtsherr:

gez.Prützmann

gez. Sachs

H-Gruppenführer.

danannsdng-

H-Richter.


